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§ 8 Klassensprecher 

- ab Klassenstufe 3 

§ 9 Schülermitwirkung / Rechte 

- Information, Anhörung, Wünsche, Beschwerden, Hausordnung, Unterricht 

- Ämter (Klassen- und Kurssprecher*innen, Schülersprecher*innen…) 

§ 10 und §11 /Ämter 

- Wahlen der Klassen- und Kurssprecher*innen und der Schülersprecher*innen 

§ 12 / Klassensprecherversammlung 

- Klassen- oder Kurssprecher*in, Schülersprecher*in und jeweilige Stellvertreter*in 

bilden Klassensprecherversammlung 

- Fragen, die über den Kreis einer Klasse hinausgehen und ganze Schule betreffen (z.B. 

Aufstellen eines Getränkeautomaten) 

- Schulleiter*in informiert, berät und unterstützt dieses Gremium 

§13 / Gelder 

- Konto der Schülermitwirkung (Schule richtet ein Konto ein) 

§ 14 Freistellung 

- einmal im Monat, auch während der Unterrichtszeit 

§15 / Vertrauenslehrer*in 

- Vertrauenslehrer*in: für jeweils ein Schuljahr mindestens zwei Lehrer*innen 

§16 / Kreis- bzw. Schulamtsebene 

- Kreisschülersprecher*innen, nach 6 Wochen durch jeweiligen Schülersprecher*innen 

der Schularten gewählt (Einladung erfolgt durch die Schulämter alle zwei Jahre) 

- diese vertreten die Schulamtsbereiche und wählen die Landesschülervertretung für 

jeweils zwei Jahre 

 

 


